
Parkregelung in der Altstadt Prichsenstadt

Sehr geehrter Gast/Kunde,

die Parkmöglichkeiten in unserer Altstadt sind sehr begrenzt. Damit auch
Sie tagsüber möglichst einen Parkplatz in der Nähe unseres Hauses finden
können, hat die Stadt folgende Parkregelung für die Ortsdurchfahrt erlas-
sen:

- Auf der Südseite der Ortsdurchfahrt darf jedermann Montag bis
Freitag von 08.30 Uhr bis 19.00 Uhr (Samstags von 08.30 Uhr bis
14.00 Uhr) mit einer Parkscheibe 1 Stunde lang parken. Zu allen üb-
rigen Zeiten besteht auf der Südseite der Ortsdurchfahrt keine Ein-
schränkung.

- Auf der Nordseite der Ortsdurchfahrt dürfen ausschließlich Anwoh-
ner parken. Zeitlich besteht hier keinerlei Einschränkung. Es bedarf
eines Anwohnerparkausweises.

- Alle Seitenstraßen sind von diesen vorstehenden Parkregelungen
nicht betroffen. Hier gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrs-
ordnung ohne weitere Regelungen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die entsprechenden Parkzeiten einhalten,
da eine kommunale Verkehrsüberwachung die Parkzeiten kontrolliert.

Wir dürfen Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie südlich unserer Alt-
stadt ausreichend Parkplätze vorfinden. Der Fußweg in die Altstadt beträgt
keine fünf Minuten.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Prichsenstadt.

Ihr


